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Renvoi infondé de la procédure à une autre autorité de 
jugement au sein du tribunal

Si la partie plaignante estime, en particulier dans la procédure civile de 
première instance, que le litige en matière de bail à loyer doit être jugé en 
procédure simple par l’autorité de jugement compétente en la matière (p. ex. 
un juge unique), cette autorité de jugement doit se limiter à une décision de 
non-entrée en matière si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. 
Dans ces circonstances, elle ne peut pas renvoyer d’office l’affaire à la procé-
dure ordinaire et à une autre autorité de jugement interne au tribunal (p. ex. 
une chambre).

Illecita rimessione interna della procedura

Se, per il procedimento civile in prima istanza, la querelante ritiene che la con-
troversia in materia di locazione debba essere giudicata con procedura sempli-
ficata dal collegio giudicante competente (p. es. giudice unico), quest’ultimo – 
in caso di mancato adempimento dei presupposti processuali – deve limitarsi a 
una decisione di non entrata nel merito. In queste circostanze non è ammessa 
la rimessione d’ufficio nella procedura ordinaria e a un altro collegio giudican-
te interno (p. es. camera).

Unzulässige gerichtsinterne  
Verfahrensüberweisung

Stellt sich die Klägerin insbesondere im erstinstanzlichen Zivilver-
fahren auf den Standpunkt, dass die Mietstreitigkeit im einfachen 
Verfahren vom entsprechend zuständigen Spruchkörper (z.B. Einzelge-
richt) zu beurteilen ist, hat sich dieser Spruchkörper bei Nichterfüllung 
der Prozessvoraussetzungen auf einen Nichteintretensentscheid zu be-
schränken. Er darf den Fall unter diesen Umständen nicht von Amtes 
wegen in das ordentliche Verfahren und an einen anderen gerichts-
internen Spruchkörper (z.B. Kammer) überweisen.

9 Art. 63, 243 Abs. 2 lit. c ZPO
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Sachverhalt

A. (Mieterin) mietete von B. (Vermieterin) seit den 90er 
Jahren insgesamt drei Wasserflächen für die Erstellung 
und den Betrieb von Bootsliegeplätzen. Im Zuge der mie-
terseitigen Vertragsverlängerung (Option) verlangte die 
Vermieterin eine Anpassung des jährlichen Mietzinses von 
bisher 23 930 auf neu 143 255 Franken, was die Mieterin 
ablehnte. 

Nach erfolglosem Einigungsversuch vor der Schlich-
tungsstelle erhob die Mieterin am 14. Januar 2019 Klage 
beim Mietgericht (Einzelgericht). Im Anschluss an eine 
Sistierung und gescheiterte Instruktionsverhandlung über-
wies die Zivilgerichtspräsidentin das Verfahren mittels Ver-
fügung an einen anderen Spruchkörper, die Kammer des 
Zivilgerichts. Begründet wurde diese gerichtsinterne Über-
weisung mit dem Umstand, dass es sich beim Mietobjekt 
(Wasserflächen) nicht um einen Geschäftsraum im Sinne 
von Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO handle, das vereinfachte 
Verfahren deshalb nicht anwendbar und das Mietgericht 
sachlich nicht zuständig sei. 

Gegen diese Verfügung erhob die Mieterin am 10. Juli 
2020 Beschwerde beim Appellationsgericht und beantrag-
te deren Aufhebung bzw. die Rückweisung des Falls an 
das Mietgericht (Einzelgericht) zur materiellen Beurteilung.

Erwägungen

2. Verfahrensüberweisung durch das Mietgericht
Die ZPO geht vom Grundsatz aus, dass es der klagenden 
Partei obliegt, ihre Klage beim zuständigen Gericht und in 
der richtigen Verfahrensart anhängig zu machen, und dass 
entsprechende Mängel das Nichteintreten auf die Klage 
zur Folge haben. Eine Überweisung des Verfahrens vom 
Amtes wegen ist in der ZPO hingegen nicht vorgesehen 
(BGer 4A_332/2015 vom 10. Februar 2016 E. 4.2 mit Hin-
weisen). In der Lehre wird teilweise die Ansicht vertreten, 
dass bei Einreichung einer Eingabe bei einem sachlich 
unzuständigen Spruchkörper des gleichen Gerichts die 
Eingabe intern an die zuständige Instanz weitergeleitet 
werden müsse (staehelin/staehelin/grolimund, a.a.O. [Zivil-
prozessrecht, 3. Auflage 2019], § 12 N 5; Berger-steiner, 
in: Berner Kommentar, 2012, Art. 63 ZPO N 22 ff.). Das 
Bundesgericht hat die Frage offengelassen, ob eine solche 
(interne) Weiterleitungspflicht an den nach kantonalem 
Recht sachlich zuständigen Spruchkörper und/oder in das 

richtige Verfahren geboten ist, wenn die Partei die Eingabe 
versehentlich an den falschen Spruchkörper adressiert und/
oder die falsche Verfahrensart angegeben hat. Ein solches 
Vorgehen ist nach Ansicht des Bundesgerichts jedenfalls 
dann nicht angebracht, wenn feststeht, dass die klagende 
Partei ihre Klage gerade durch den angerufenen Spruch-
körper und in der von ihr gewählten Verfahrensart beur-
teilt haben möchte. In diesem Fall hat auch dieser Spruch-
körper über die Zulässigkeit der Klage im entsprechenden 
Verfahren zu entscheiden. Kommt der angerufene Spruch-
körper zum Schluss, dass die Prozessvoraussetzungen nicht 
vorliegen, trägt es der zivilprozessualen Dispositionsbefug-
nis der klagenden Partei Rechnung, wenn auf ihre Klage 
nicht eingetreten und ihr damit die Wahl gelassen wird, ihr 
Begehren – unter den Voraussetzungen von Art. 63 ZPO 
in Wahrung der Rechtshängigkeit (vgl. hierzu BGE 138 III 
471 E. 6 S. 481-483) – bei der zuständigen Behörde und 
im richtigen Verfahren neu einzureichen oder nicht. Denn 
mit Blick auf die unterschiedliche Ausgestaltung des ver-
einfachten Verfahrens im Vergleich zum ordentlichen Ver-
fahren, namentlich in Bezug auf die materielle Prozesslei-
tung und die Prozesskosten, kann die klagende Partei ein 
legitimes Interesse daran haben, eine Beurteilung ihrer Be-
gehren im vereinfachte Verfahren anzustreben, die Durch-
führung eines ordentlichen Verfahrens hingegen abzuleh-
nen (vgl. zum Ganzen BGer 4A_332/2015 vom 10. Februar 
2016 E. 4.4.2).

Im vorliegenden Fall stellte sich die Mieterin im zi-
vilgerichtlichen Verfahren wie auch im vorliegenden Be-
schwerdeverfahren auf den Standpunkt, die vorliegende 
Streitigkeit falle gemäss Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO unter 
das vereinfachte Verfahren und folglich (unabhängig vom 
Streitwert) in die Zuständigkeit des Mietgerichts. Unter die-
sen Umständen kann von vornherein nicht gesagt werden, 
die Mieterin habe ihre Eingabe versehentlich an den fal-
schen Spruchkörper adressiert und die falsche Verfahrens-
art bezeichnet. Eine interne Überweisung in das ordent-
liche Verfahren vor der Kammer des Zivilgerichts war somit 
unzulässig.

3. Entscheid
3.1 Aus diesen Erwägungen folgt, dass das Mietgericht 
das Verfahren zu Unrecht an die Kammer des Zivilgerichts 
überwies. Demgemäss ist die angefochtene Verfügung 
aufzuheben. Da sich aus den Akten des Mietgerichts nicht 
ergibt, ob sich die Parteien im zivilgerichtlichen Verfahren 
zur Frage der sachlichen Zuständigkeit bereits äussern 
konnten, ist ein diesbezüglicher Entscheid durch die Be-
schwerdeinstanz mangels Spruchreife nicht möglich. Somit 
kann dem Antrag der Mieterin, das Verfahren zur materiel-
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len Beurteilung an das Mietgericht zurückzuweisen, nicht 
gefolgt werden. Vielmehr ist das Mietgericht anzuweisen, 
unter Gewährung des rechtlichen Gehörs der Parteien ent-
weder einen Nichteintretensentscheid zu fällen oder die 
Klage materiell zu beurteilen.

Entscheid des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 
10. November 2020 (Nr. BEZ.2020.38)
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